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Satzung 
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Hiermit beantrage ich/wir, 

Name der

Gesundheitseinrichtung: 

Nennung der Standorte:

(max. 5 je Unternehmens-

mitgliedschaft)

Name, Vorname
(des Ansprechpartners)

Geburtsdatum 
(des Ansprechpartners)

Straße

PLZ / Wohnort

Telefon

E-Mail

Beruf / Tätigkeit 

die Aufnahme 

in den BBfG e.V.

Mitgliedsnummer 
(wird durch den Verein eingetragen):

Schlusserklärung:
Bevor Sie diesen Antrag unterschreiben, lesen Sie bitte die Satzung des BBfG e.V. Mit Ihrer 

Unterschrift erklären Sie sich mit dem Inhalt der Satzung und den darin enthaltenen Mit-

gliedsbeiträgen (bei Unternehmensmitgliedschaft und Fördermitgliedschaft) einverstanden. 

Sie erklären sich ebenfalls einverstanden, dass der BBfG e.V. persönliche Daten von Ihnen 

speichert und im Vereinsinteresse nutzen kann.

………………………………………………………………………………….

(Unterschrift des/der Zeichnungsberechtigten; Geschäftsführenden oder Prokuristin/en)

 Auf Rechnung (wiederkehrende Zahlungen/Mitgliedsbeitrag // 

 eimaliger Aufnahmebeitrag)

 SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen/Mitgliedsbeitrag // 

 eimaliger Aufnahmebeitrag)

Gläubiger-Identifi kationsnummer:

Mandatsreferenz: ( z. B. „Jahresbeitrag – Mitglieds-Nr. 9999“ )

Ich ermächtige den Bundesverband Beschwerdemanagement für Gesundheitseinrichtungen 

e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die vom o. g. Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Er-

stattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen. 

Kreditinstitut:

BIC:. 

Kontoinhaber: 

IBAN:                   DE    _ _      _ _ _ _      _ _ _ _    _ _ _ _     _ _ _ _    _ _

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mit-

gliedschaft gespeichert.

Ort  Datum Unterschrift des/der Zeichnungsberechtigten; 

   Geschäftsführenden oder Prokuristin/en

Aufnahmeantrag
Bundesverband Beschwerdemanagement für Gesundheitseinrichtungen e.V.

1
2
3
4
5

ab dem:                          als:           Unternehmensmitglied 

                 Fördermitglied



Allgemeines

Die Beiträge der Mitglieder 

die nen dazu, Zuwendungen und 

Zahlungen für Kosten, die durch 

die Geschäftsaktivitäten des 

Bundesverbandes Beschwerde-

management für Gesundheits-

einrichtungen e. V. (BBfG) ent-

stehen, zu leisten. Um dies 

dauerhaft zu gewährleisten, 

dienen die Beiträge auch der 

Bildung von Sicherheitsmitteln. 

Weiter werden aus den Beiträ-

gen alle Aufwendungen für den 

Geschäftsbetrieb und für die 

Weiterentwicklung des BBfG 

bestritten.

Ziel ist, dass wir als Gemein-

schaft - im Durchschnitt eines 

Jahres und über alle Mitglieder 

- mehr einzahlen als entneh-

men und so dauerhaft unsere 

Leistungsfähigkeit als BBfG 

sicherstellen.

1.

2.

Über den Erlass und Änderun-

gen dieser Beitragsordnung 

entscheidet die Mitgliederver-

sammlung.

Soweit in der Mitgliederver-

sammlung keine Änderun-

gen beschlossen wurden, gilt 

die bestehende Beitragsord-

nung weiterhin und die da-

rin aufgeführten Beiträge als 

maßgeb lich.

 Beiträge

Der Verein erhebt von allen 

Mitgliedern bei einer „Un-

ternehmensmitgliedschaft“ 

einen Mitgliedsbeitrag in Höhe 

von 300,- Euro im Jahr. Dieser 

Betrag beinhaltet die Teilnah-

megebühr für je einen Mitar-

beiter je Unternehmensmit-

gliedschaft für die Tagungen im 

Frühjahr und Herbst – etwaige 

weitere Kosten wie u. a. Anrei-

se und Übernachtung sind nicht 

über den Mitgliedbeitrag abge-

deckt.

Für Mitglieder bei einer „Per-

sonenmitgliedschaft“ wird ein 

Beitrag von 50,- Euro im Jahr 

erhoben. Die Teilnahme an Ta-

gungen ist für diese Mitglieder

des sog. Bestandsschutzes 

nicht gebührenbefreit. Etwaige 

weitere Vergünstigungen oder 

Angebote, die durch die Mit-

gliedsbeiträge der unter §12 Nr. 

1. Teilnehmenden Unterneh-

men eingehen, betreffen nicht 

die Mitglieder mit einer „Per-

sonenmitgliedschaft“, die als 

natürliche Personen Mitglied 

sind.

Für fördernde Mitglieder erhebt 

der Verein einen Mitgliedsbei-

trag von 500,- Euro im Jahr. 

Dieser Betrag beinhaltet die 

Teilnahmegebühr für je einen 

Mitarbeiter je Unternehmens-

mitgliedschaft für die Tagungen 

im Frühjahr und Herbst – et-

waige weitere Kosten wie u. a. 

Anreise und Übernachtung sind 

nicht über den Mitgliedbeitrag 

abgedeckt.

Für Förder- und Unterneh-

mensmitgliedschaften wird 

zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag 

einmalig ein Aufnahmebeitrag 

in Höhe von 150,- Euro erhoben.

Die Mitgliedsbeiträge sind jähr-

lich bis Ende des ersten Monats 

im Kalenderjahr auf das beste-

hende Vereinskonto zu zahlen.

Wird die Höhe der Beiträge 

oder der Gebühren von der 

Mitglieder versammlung neu 

beschlossen, erfolgt eine 

schriftliche Information der 

Mitglieder.

Mitglieder, die Beiträge und 

Gebühren nicht innerhalb von 

4 Wochen nach dem Fälligkeit-

stermin gezahlt haben, werden 

zur Zahlung der geschuldeten 

Summe innerhalb von 4 Wochen 

aufgefordert. Bleibt das Mit-

glied über die neue Frist hinaus 

weiterhin im Zahlungsverzug, 

erfolgt der Ausschluss der Mit-

gliedschaft.

Beitragsordnung
Des Bundesverbandes Beschwerdemanagement 

für Gesundheitseinrichtungen e.V. vom  02.04.219:

§1 §2
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



Name, Sitz und Gerichtstand
1. Der Verein führt den Namen 

Bundesverband Beschwerdemanage-

ment für Gesundheitseinrichtungen e. 

V. (BBfG e. V.).

2. Sitz und Gerichtstand ist Stuttgart. 

(Sitz des Vereins: Klinikum Stuttgart, 

Kriegsbergstraße 60, 70174 Stuttgart).

Zugehörigkeit zu anderen 
Verbänden

Der BBfG e.V. ist in keinem anderen 

Verband Mitglied. Der Verein kann sich 

weiteren Verbänden anschließen, wenn 

dieses dem Vereinszweck förderlich ist.

Zweck
1. Zweck des Vereins ist die För -

derung des öffentlichen Gesund-

heitswesens durch den Austausch 

zur Optimierung der Prozesse und 

der Kompetenzen im Bereich Lob- 

und Beschwerdemanagement in Ge-

sundheitseinrichtungen sowie zur 

Aufstellung von Empfehlungen für 

Mindest standards im Bereich Lob- und 

Beschwerdemanagement.

2. Ein weiteres Anliegen des Vereins ist, 

die fachlich- thematische Verbindung 

zwischen den Mitgliedern herzustellen, 

aufrecht zu erhalten und auszubauen 

und bei den regelmäßig stattfi ndenden 

Tagungen den persönlichen Austausch 

zu pfl egen, zu fördern und sich im Fo-

rum gegenseitig Rat, Hilfestellung und 

Informationen zu geben.

3. Der Vereinszweck wird unter ande-

rem verwirklicht durch die Teilnahme 

und Durchführung von Tagungen, Sym-

posien und Netzwerktreffen.

4. Der Verein gründet sich aus dem 

bisher nicht im Vereinsregister regis-

trierten “Netzwerk Beschwerdeman-

agement für Gesundheitseinrichtun-

gen” des Klinikum Nürnbergs, welches 

von Alois Hirth gegründet wurde.

5. Der Verein ist politisch, rassisch und 

konfessionell neutral.

 Mittel des Vereins
 1. Der Verein verfolgt aus-

schließlich und unmittelbar gemein-

nützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnitts “steuerbegünstigte Zwecke” 

der Abgabenordnung.

2. Der Verein ist selbstlos tätig und 

verfolgt nicht in erster Linie eigen-

wirtschaftliche Zwecke. Mittel des 

Vereins dürfen nur für die satzungs-

mäßigen Zwecke verwendet werden.

3. Die Mitglieder erhalten keine Zu-

wendungen aus Mitteln des Vereins. 

Keine Person darf durch Ausgaben, die 

dem Zwecke des Vereins fremd sind, 

oder durch unverhaltnismäßig hohe 

Vergütungen, begünstigt werden.

4. Die Mitglieder der Vereinsorgane 

sind ehrenamtlich tätig, soweit diese 

Satzung nichts anderes bestimmt oder 

zulässt. Der Verein kann haupt- oder 

nebenberufl ich tätige Mitarbeiter ent-

geltlich beschäftigen.

Geschäftsjahr
 Geschäftsjahr des Vereins ist das 

Kalenderjahr.

Mitgliedschaft
 6.1. Mitgliedschaft

Der Verein hat ordentliche Mitglieder, 

fördernde Mitglieder und Ehrenmit-

glieder. Mitglied des Vereins kann jede 

natürliche Person, die den Kriterien 

unter § 6 Nr. 5 und § 6 Nr. 7 entspre-

chen, und Unternehmen, die § 6 Nr. 6 

oder 7 entsprechen, werden. Die Mit-

glieder des Vereins sind verpfl ichtet, 

die Ziele des Vereins zu unterstützen 

und zu fördern sowie sein Ansehen zu 

stärken.

Die Ehrenmitgliedschaft wird verliehen 

durch den Vorstand nach Beschluss 

durch die Mitgliederversammlung.

Die ordentliche Mitgliedschaft beginnt 

mit Bekanntgabe der Aufnahme an das 

Mitglied aufgrund Entscheidung des 

Vorstandes.

Der Vorstand entscheidet über die Auf-

nahme aufgrund eines schriftlichen 

Aufnahmeantrags. Eine Ablehnung der 

Aufnahme ist durch den Vorstand auf 

dem Antrag des Abgelehnten zu ver-

merken.

Gegen diesen Ablehnungsbescheid 

kann der/die Abgelehnte binnen einer 

Frist von 4 Wochen den Vorstand an-

rufen. Der Vorstand entscheidet ab-

schließend.

Als ordentliches Mitglied aufgenom-

men werden können Mitarbeiter*in-

nen von Gesundheitseinrichtungen mit 

dem Auftrag der direkten Patient*in-

nen- oder Klient*innenenversorgung 

die bereits Mitglied in dem unter §3 

aufgeführten “Netzwerk Beschwerde-

management für Gesundheitseinrich-

tungen” waren. Hierbei handelt es sich 

um eine so genannte “Personenmit-

gliedschaft”.

Ebenfalls steht die ordentliche Mit-

gliedschaft allen Unternehmen im Ge-

sundheitswesen, die in der direkten Pa-

tient*innenversorgung tätig sind, offen 

oder direkte Dienstleistungen, die dem 

Vereinszweck § 3 Abs. 1 entsprechen, 

für solche Unternehmen erbringen. 

Hier bei handelt es sich um eine so gen-

annte “Unternehmensmitgliedschaft”. 

Fördernde Mitglieder können natürli-

che oder juristische Personen des Pri-

vatrechts, des öffent lichen Rechts oder 

kirchlichen Rechts sein. Der Vorstand 

entscheidet über die Aufnahme auf-

grund eines schriftlichen Aufnahmean-

trags. Eine Ablehnung der Aufnahme 

ist durch den Vorstand auf dem Antrag 

des Abgelehnten zu vermerken. Gegen 

diesen Ablehnungsbescheid kann der 

Abgelehnte binnen einer Frist von 4 

Wochen den Vorstand anrufen. Der Vor-

stand entscheidet abschließend.

Satzung des Bundesverbandes 
Beschwerdemanagement für 

Gesundheitseinrichtungen e.V.
Satzung vom 14.11.2014 (Errichtung 01.01.2015); neu: Satzungs änderung vom 

16.03.2017 und Satzungsänderung vom 02.04.2019). Neue Satzung ab 01.01.2020:

§1

§2

§3

§4

§5
§6



Mit dem Antrag zur Mitgliedschaft er-

kennt das neue Mitglied die Satzung 

und die Ordnungen des Vereins an.

Die Mitgliedschaft von Personen endet 

durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

Die Mitgliedschaft von Unternehmen 

endet mit Austritt oder dem Untergang 

des Unternehmens.

Der Austritt erfolgt durch Kündigung. 

Diese muss mit sechsmonatiger Kün-

digungsfrist zum Jahresende erklart 

werden.

Der Ausschluss kann wegen groben 

Verstoßes gegen die Satzung oder die 

Interessen des Vereins mit sofortiger 

Wirkung erfolgen.

Die Entscheidung über den Ausschluss 

trifft die Mitgliederversammlung nach 

Anhörung des Mitglieds.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft ha-

ben die Mitglieder keinen Anspruch an 

das Vereinsvermögen.

6.2. Mitgliedschaft – Begrenzung

Bei Krankenhäusern beinhaltet eine 

Unternehmensmitgliedschaft bis zu 

fünf Krankenhausstandorte (maxi-

mal fünf IK-Nummern) des gleichen 

Trägers. Die Mitgliedschaft weiterer 

Krankenhausstandorte bedingt weitere 

Unternehmensmitgliedschaften.

Organe des Vereins
 Die Vereinsorgane sind:

1. Mitgliederversammlung

2. Vorstand

3. Beirat

Mitgliederversammlung
 1. Die Mitgliederversammlung ist 

das oberste Organ des Vereins.

 2. Die Mitgliederversammlung berät 

und beschließt über alle wichtigen 

Angelegenheiten des Vereins. Die 

Mitgliederversammlung ist als bes-

chließendes Organ zuständig für:

Die Wahl des Vorstandes

Die Wahl der Kassenprüfer*innen

Die Ernennung von Ehrenmitgliedern

Den Erlass der Beitragsordnung und 

die Festsetzung von Umlagen oder 

sonstigen fi nanziellen Zuwendungen 

der Mitglieder

Die Entlastung des Vorstandes

Die Abwahl des Vorstandes

Die Änderung der Satzung

Die Vereinsaufl ösung

Die Mitgliederversammlung muss 

mindestens einmal im Kalender-

jahr durch den Vorstand einberufen 

werden. Die Mitgliederversammlung 

ist einzuberufen, wenn dies mindes-

tens von einem Viertel der Mitglieder 

schriftlich unter Angabe des Zwecks 

und des Grundes verlangt wird. Die 

Einladung zur Mitgliederversamm lung 

muss den Mitgliedern mindestens 4 

Wochen vor dem Termin, schriftlich 

unter Angabe der vorläufi gen Tages-

ordnung vorliegen. Die Mitgliederver-

sammlung ist einzuberufen, wenn per-

sonelle Veränderungen, die fi nanzielle 

Situation des Vereins oder juristische 

Belange dies erfordern. Über die Mit-

gliederversammlung ist ein Protokoll 

zu fertigen, welches von dem/der Ver-

sammlungsleiter*in und von dem/

der durch die Mitgliederversammlung 

gewählten Protokollführer*in zu unter-

zeichnen ist. Die Mitgliederversammlu-

ng ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

anwesen den Vereinsmitglieder bes-

chlussfähig. Stimmberechtigt ist jedes 

Vereinsmitglied. Beschlüsse der Mit-

gliederversammlung sind mit einfach-

er Mehrheit zu fassen.

3. Die Tagesordnung soll enthalten:

3.1 Tatigkeitsbericht des Vorstandes

3.2 Kassenprüfbericht

3.3 Wahl eines/r Versammlungsleiters/

in und Entlastung des Vorstandes

3.4 Vorlage und Verabschiedung des 

Haushaltsvoranschlages für das Ifd. 

Geschäftsjahr

3.5 Anträge

3.6 Verschiedenes

3.7 Festlegung des nächsten Ver-

sammlungsortes

Im Bedarfsfall ist die Tagesordnung 

noch um weitere Punkte wie ,,Wahlen” 

oder »Neufestsetzung der Beiträge“ zu 

ergänzen.

4. Anträge zur Tagesordnung müssen 

dem Vorstand spätestens zehn Tage vor 

der Mitgliederversammlung schrift-

lich vorliegen. Später eingehende An-

trage können durch die Mitgliederver-

sammlung zugelassen werden.

5. Die Mitgliederversammlung ist 

ohne Rücksicht auf die Zahl der ver-

tretenen Stimmen beschlussfähig. Sie 

beschließt grundsätzlich mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

6. Satzungsänderungen sowie die Er-

nennung von Ehrenvorsitzenden und 

Ehrenmitgliedern können nur mit einer 

Zweidrittelmehrheit der anwesenden 

Stimmen beschlossen werden.

7. Eine außerordentliche Mitgliederver-

sammlung kann nur über die mit der 

Einladung bekannt gegebenen Tages-

ordnungspunkte beschließen.

 Vorstand
 1. In den Vorstand des Vereins 

kann nur gewählt oder berufen werden, 

wer zum Zeitpunkt der Wahl volljährig 

ist, sowie für das auszuführende Amt 

die hinreichende fachliche und persön-

liche Eignung besitzt.

Satzung des Bundesverbandes 
Beschwerdemanagement für 

Gesundheitseinrichtungen e.V.
Satzung vom 14.11.2014 (Errichtung 01.01.2015); neu: Satzungs änderung vom 

16.03.2017 und Satzungsänderung vom 02.04.2019). Neue Satzung ab 01.01.2020:

§8

§7

§9



2. Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder 

betragt 2 Jahre, soweit diese Satzung 

nichts anderes bestimmt. Die Wieder-

wahl ist ausdrücklich zulässig. Nach 

dem Ende der Amtszeit sind Vorstand-

smitglieder bis zu Neuwahl im Amt. 

Scheidet ein Mitglied des Vorstand vor 

Ablauf der Amtszeit durch Beendigung 

der Mitgliedschaft, Amtsniederlegung, 

nicht nur vorübergehende Hinderung an 

der Ausübung des Amtes oder Tod aus 

dem Amt aus, so kann der Vorstand mit 

der absoluten Mehrheit der vorhande-

nen Vorstandsmitglieder ein Ersatzmit-

glied berufen. Das Ersatzmitglied bleibt 

bis zur nachten Wahl im Amt.

3. Der Vorstand vertritt den Verein nach 

außen und führt seine Geschäfte eigen-

verantwortlich. Der Verein wird gemäß 

§ 26 BGB vertreten durch mindes-

tens zwei Mitglieder des Vorstandes, 

darunter immer der/die Vorsitzende 

oder der /die Stellvertreter*in oder der/

die Schatzmeister*in.

4. Der Vorstand besteht aus mindes-

tens 3 Personen und zwar:

der/dem Vorsitzenden

der/dem stellvertretenden Vorsitzenden

der/dem Schatzmeister*in

ggf. weitere Vorsitzende

5. Der Vorstand wird von der Mitglieder-

versammlung für die Dauer von 2 

Jahren gewählt. Der Vorstand ord-

net und überwacht die Angelegen-

heiten des Vereins und berichtet der 

Mitglieder versammlung über seine 

Tätigkeit. Der Vorstand fasst seine 

Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 

Bei Stimmgleichheit entscheidet die 

Stimme des/der Vorsitzenden bzw. bei 

Abwesenheit seines/r Stellvertreter*in. 

Der Vorstand kann verbindliche Ord-

nungen erlassen. Der Vorstand schlagt 

der Mitgliederversammlung Beiträge 

zur Entscheidung vor. Der Vorstand 

entscheidet über den Haushaltsplan.

Wahlen und Abstimmungen
  Die Wahlen und Abstimmun-

gen erfolgen grundsätzlich durch off-

ene Stimmabgabe.

Kassenprüfung
1. In jeder ordentlichen Mitglieder-

versammlung wird für die Dauer von zwei 

Jahren ein/e Kassenprüfer*in gewählt, 

der in ununterbrochener Reihenfolge nur 

einmal wiedergewählt werden kann.

2. Der/die Kassenprüfer*in nimmt 

mindestens einmal jährlich eine Kas-

senprüfung vor und erstattet der 

Mitglieder versammlung Bericht.

  Beiträge
  1. Der Verein erhebt Beiträge. 

Die Beiträge sind in einer Beitragsord-

nung geregelt.

2. Die Mitgliederversammlung ent-

scheidet über die Höhe der Beiträge 

und über die Beitragsordnung.

  Der Beirat
  Die fördernden Mitglieder 

können einen Beirat wählen. Dieser 

besteht aus höchstens 5 Personen.

Mitglieder des Beirates können juris-

tische und natürliche Personen sein.

Der Beirat soll dem Vorstand Anregun-

gen für die Vereinsarbeit geben und ihn 

beraten. Der Beirat kann bestimmte 

Aufgaben des Vereins übernehmen.

Der Beirat tagt nach Bedarf, mindes-

tens einmal im Jahr.

Zu den Sitzungen des Beirats haben 

alle Vorstandsmitglieder Zutritt und 

das Recht, an der Diskussion teilzuneh-

men. Alle Vorstandsmitglieder sind von 

Sitzun gen des Beirates zu verständigen.

Von den Sitzungen des Beirats ist ein 

Protokoll anzufertigen und den Vor-

standsmitgliedern innerhalb von einer 

Woche zu übermitteln.

Scheidet ein Mitglied des Beirats 

während der Amtsperiode aus, so kann 

der Vorstand für die restliche Amtsdau-

er der Ausgeschiedenen ein Ersatzmit-

glied berufen.

  Aufl ösung des Vereins
  1. Die Aufl ösung des Vereins 

kann auf einer zu diesem Zweck 

einberufenen außerordentlichen 

Mitgliederversammlung mit Drei-

viertelmehrheit der anwesenden Stim-

men beschlossen werden.

2. Kommt ein Aufl ösungsbeschluss 

nicht zustande, so kann eine innerhalb 

von drei Monaten erneut einberufene 

Mitgliederversammlung die Aufl ösung 

mit einfacher Mehrheit der anwesen-

den Stimmen beschließen.

  Verwendung des Vermögens
  1. Bei Aufl ösung des Vereins 

oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks 

fällt das Vereinsvermögen an eine juris-

tische Person des öffentlichen Rechts 

oder eine andere steuerbegünstigte 

Körperschaft zwecks Verwendung für 

die Förderung Betroffenen und Selbst-

hilfegruppen im Gesundheitswesen. 

(Bspw. Dt. Kinderkrebshilfe).

2. Über die Zuwendung des Vermö-

gens entscheidet die außerordentliche 

Mitgliederversammlung mit einfacher 

Mehrheit.

3. Das Vermögen darf den Anfall-

berechtigten nicht vor Ablauf eines 

Jahres nach Bekanntmachung des 

Aufl ösungsbeschlusses überantwortet 

werden.

  Inkrafttreten
  Diese Satzung tritt am Tage 

der Beschlussfassung durch die Mit-

gliederversammlung in Kraft und erhält 

ihre Rechtswirksamkeit mit Eintragung 

im Vereinsregister beim Amtsgericht.

Bundesverband Beschwerdemanage-
ment für Gesundheitseinrichtungen e. V.

Satzung des Bundesverbandes 
Beschwerdemanagement für 

Gesundheitseinrichtungen e.V.
Satzung vom 14.11.2014 (Errichtung 01.01.2015); neu: Satzungs änderung vom 

16.03.2017 und Satzungsänderung vom 02.04.2019). Neue Satzung ab 01.01.2020:

§10

§12

§15

§13 §14

§11
§16



Eine Mitgliedschaft im Bundesverband 

Beschwerdemanagement für Gesundheits-

einrichtungen e. V. (BBfG) ist ideal für Sie, wenn Sie …

Mitglied werden: 

So einfach geht’s

Kontakt 

und weitere Informationen

die Leistungen Ihrer Gesundheitseinrichtung durch erstklassiges   

Beschwerdemanagement und effektive Prozessoptimierung steigern  

möchten.

die Zufriedenheit Ihrer Patientinnen und Patienten signifi kant 

erhöhen möchten, indem Sie gezielt und aktiv auf deren Bedürfnisse 

und Anliegen eingehen.

sich durch kontinuierlichen Austausch sowie Fort- und 

Weiterbildungen zur Expertin bzw. zum Experten im Lob- und    

Beschwerdemanagement entwickeln möchten.

Oliver Gondolatsch (1. Vorsitzender)
Telefon: 0221 – 20 10 136
E-Mail: info@bbfg-ev.de

Bundesverband Beschwerdemanagement 
für Gesundheitseinrichtungen e. V.
Kriegsbergstr. 60
c./o. Klinikum Stuttgart
70174 Stuttgart
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